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und die Brautperſon ſelbſt ihm das geheime Hindernis mit⸗
getheilt hat, ſoll ETL ihr agen, dieſe Dispens 9² in der Beicht
nachgeſu und ertheilt 3 werden. ami wird nicht geſagt, daſs
dieſelbe, ohne giltige ſacramentale Losſprechung von den Sünden
ertheilt, ungiltig

Klagenfurt. Profeſſor Julius Müllendorff
IV. (Bis 3 welcher Höhe dürfen Kirchencapitalien

un Sparcaſſen angeleg werden — wird ſich bewa
heiten das Ctannte Wort „Vanae sunt leges sine bonis moribus“.
Auch die beſten Geſetze werden illuſoriſch, wenn ſie nicht gehandhabt
und nicht befolgt werden. Bereits einmal früher wurde in dieſer
Zeitſchri der Ueberzeugun Ausdruck egeben, daſs die Verwaltung
des Kirchenvermögens von Seite vieler Patronatsämter ſo Manches
3 wünſchen übrig laſſe wobei Uunter anderm auch auf die in
den Kirchenrechnungen oft ausgewieſenen, mitunter ſehr bedeutenden
nicht elozierten Caſſabarſchaften, ſowie auf die ewagte An
legung von großen Kirchencapitalien in unterſchiedlichen Sp Qr caf UN

kurz hingewieſen wurde
Die wünſchenswerte Remedur ollte ein Erlaſs der att

halterei Prag vom 23 November 1892, 132.932 chaffen,
welcher m dieſer Zeitſchrift, wie emerkt, mit einigen kurzen
merkungen veröffentlicht wurde Wie jedoch dieſem Erlaſſe von den
betreffenden Kirchenvermögens⸗Verwaltungen entſprochen wurde, zeigt
der na  chende über denſelben Gegenſtand publicierte Erlaſs des

ohen Miniſteriums für Cultus und Unterricht vom
15 ärz 1897, 4066 (intimiert von der genannten 2  2
halterei dem hochwürdigen biſchöflichen Conſiſtorium Königgrätz
interm 21 April 1897, 54.405), den wir ſeines Zu
ſammenhanges mit der voreitierten Statthaltereiverordnung hier
folgen laſſen

„Das ohe Miniſterium für Cultus und Unterricht
ſo lautet der ezogene Erla hat die Wahrnehmung gemacht,
daſs die durch 5 des Geſetzes FTai 1  7 R.⸗

Es iſt eachten, daſs das Geheimnis nicht gewahrt bleibt, venr
der Pfarrer oder Beichtvater, obgleich tectis nominibus, nter ſolchen Umſtänden

das Ordinariat recurriert, daſs aus den Matriken die Perſon, für welche
Dispens begehrt wird, mit Wahrſcheinlichkeit oder gar mit Sicherheit ruiert
werden kann. In der Hauptſtadt der Diöceſe, wohin Leute aus der ganzen
Umgegend ſich 3u begeben pflegen, kann der Beichtvater allerdings ohne dieſe
Gefahr den ſchnellern und leichtern Weg der Vermittlung durch das Ordinariat
einſchlagen; andern Orten ird EL ſich wohl in den meiſten dieſer Fälle ge⸗

heute innerhalb einer Woche Rückantwort un Händen haben kann Aus demnöthigt ſehen, direet an die Poenitentiara ſich U wenden, von welcher
Geſagten geh wiederum hervor, Pie dringend den Gläubigen, welche eine Ehe
eingehen wollen, empfohlen  erden ſoll, die Saeramente de
Altares vor dem erſten Aufgebote empfangen.

Buß und des

Vgl. V  .  ßahrgang 1893, Heft 2, Seite 503
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Nr aufrecht erhaltene Vorſchrift des kaiſerlichen Patentes vom

eines
Au uſt 1854, R.⸗G.⸗Bl NRr 208, wonach Sparcaſſaeinlagen

irchlichen Vermögensſubjectes tra U 525
öſterr. Währ nicht überſteigen dürfen, nicht äberall ein⸗
gehalten wird. Ueber Auftrag des genannten ohen Miniſte⸗
riums wird das hochwürdige biſchöfliche Ordinariat eingeladen, den
kirchlichen Vermögensverwaltungen in Erinnerung zu bringen, daſs,
beſondere Fälle ausgenommen, wie vorübergehende Fructificierung
von eingegangenen Kaufſchillingen bis zur definitiven vorſchrifts⸗
mäßigen Wiederveranlagung, kein größerer, als der Betrag
von 525 öſterr. Währ für ein kirchliches Vermögensſubject
nach un 5, 194 des citierten kaiſerlichen Patentes In Spar
caſſen fruchtbringend angelegt werden darf.“

Wenn man edenkt, wie ſtark heutzutage der Credit, dank den
verſchiedenen finanziellen anipulationen und künſtlich bewerk⸗
ſtelligten Geldpreiſen, erſchüttert iſt, und wie die Sparcaſſen
nfolge äufigen Falliments und ſich wiederholender Concurſe von
dem ehedem In ſie geſetzten Vertrauen viel eingebüß haben, ſo
muſs man den voranſtehenden Miniſterialerlaſs womit offenbar
eventuellen ELT luſt der Kirchencaſſen und ch 19 des
Kirchenvermögens vorgebeugt werden ſoll nUur illigen. Es
ird ſich bald zeigen müſſen, ob dieſer von der höchſten adminiſtrativen
Inſtanz erfloſſene Erla mehr eachtung finden wird, als die
oben angeführte Statthaltereiverordnung. Wie die inge dermalen
ſtehen, ſo ein eS ziemlich zweifelha zu ſein.

Die ſogenannten Patronatsämter, beziehungsweiſe die herr⸗
ſchaftlichen Wirtſchaftsbeamten, denen von ihrem Brotherrn die Ver
waltung des Vermögens der Patronatskirchen anvertraut iſt, (vgl
Decret der Finanz⸗Hofſtelle 2 September 1800 das hmiſche
Gubernium! ſind mit Dekonomie⸗ und Adminiſtrativarbeiten, die
doch thren eigentlichen Reſſort ilden, hinreichend verſorgt, und ehen
aher die Verwaltung des Patronatskirchenvermögens nur für eine

0 zuma wenn ihnen für ihre Mühewaltung kein oder kein
entſprechendes Aequivalent eboten ird Der öftere echſel
der herrſchaftlichen Wirtſchaftsbeamten iſt erfahrungsmäßig für eine
Correcte und gedeihliche ebarung mit dem betreffenden Kirchen  5
vermögen auch nicht beſonders vortheilhaft, zuma wenn ältere und
ewährte Kräfte durch neue, aber unerſahrene erſetzt werden, bei
denen die erforderliche Sachkenntnis und er ertheit vermiſst
ird Was Uunder, wenn dann die Verwaltung des Kirchen
vermögens mit den diesfälligen geſetzlichen Normen ni Im Ein  2
klange und die Kirchenrechnung ängel ausweist, welche dem
Vermögensſtande der Kirche zum ＋

24. ſind Mitunter
auch die geſetzli vorgeſchriebene Reviſion der Kirchenrechnung Ur
die dazu berufenen Kirchenorgane (efr Hofdecret vom Sep⸗
tember 1800, 24563 vom 11 März 1801, 2987; vom
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April 1806, 6163 § 41 des Geſetzes vom Mai 1874,Bl Nr und die einſchlägigen kirchlichen Beſtimmungenvgl auch Dannerbauer raktiſches Geſchä Artikel Kirchen  —  ·vermögensverwaltung) n1 intenſiv ſein, indem nichtſelten den beſtehenden geſetzlichen Vorſchriften Kirchenrechnungen gefertigt, und damit als richtig genehmigt werden,
denen Manches auszuſetzen wäre eges vigilantibus scriptae
sunt! Schließlich leben die meiſten Patronatsämter noch immer
der irrigen Meinung, ſie elen die eigentlichen rechtlichenVerwalter des Kirchenvermögens, mit dem ſie daher nach Gutdünken
ſchalten und walten önnen.? Hieraus ergeben ſich wohl die meiſtenMiſsſtände un der Verwaltung des Kirchenvermögens: eigenmächtigeVerwendung des Vermögens der einen beſſer dotierten) Kirche zuGunſten einer anderen (minder dotierten) I2 verſpätete, oft0

rſt nach wiederholten Mahnungen erfolgte Rechnungslegung großebrach liegende Caſſabarſchaften Elocierung der Kirchencapitalienin arcaſſen und nicht ſelten auch In den noch weniger ver
läſslichen Vorſchuſscaſſen

Das ſind wohl kaum geſunde Verhältniſſe, E einer ent
ſprechenden Sanierung edürfen. Soll eS beſſer werden, dann müſſen
die beſtehenden Normen über die Verwaltung des Kirchenvermögens,und ſomit auch der obeitierte Miniſterialerlaſs nachdrücklicher,als eS bis jetzt der Fall war, gehandhabt werden. Dies erſchein
umſomehr nothwendig, als die genannten Geldinſtitute für Kirchen⸗
capitalien keine hinreichende pupillariſche Sicherheit bieten
und als ſie ereits ſeit längerer Zeit den Zinsfuß ter den der
ſtaatlichen Geldverzinſung he 1 aben, ſo daſs die
Anlegung der Kirchencapitalien in Staatsobligationen weit vortheil⸗
hafter iſt Die gewöhnlichen Ausreden der Patronatsämter: das
brach liegende Caſſabarſchaftscapital Ul * chſt F 1
ficiert werden, oder ES ſei zu einer projectierten Bau
Reparatur oder zu einer eventuellen Neuanſchaffung d. gl
reſerviert, wozu oft nicht einmal die allererſten rali⸗
minarien verfaſst ſind, noch die land esfürſtliche Bewilli

eingeholt iſt, und deren Realiſierung oft
vieler ahre V gewärtigen iſt, ſind wohl bequem, aber dem

Dagegen ſpri anderem ſe der 41 des der Kirche 0 wenig
günſtigen Geſetzes vom Mai 1874 Nr

—0 Hieher ge  ren auch die faſt regelmäßig wiederkehrenden, oft namhaften
„Activen Rückſtände“, die kaum verzinst werden der gar U traurigen
Fälle erwähnen, wo der „Kirchenpatron“ das Vermögen der Patronatskirchen
angegriffen und das Geld 3u ſeinen 11 verwendet hat, ohne dafür
5  Ur Rechenſcha gezogen worden ſein, ſei nur nebenbei bemerkt, daſs vor.
gekommen iſt, daſs der „Patron“ namhafte Summen aus der irchencaſſa ent⸗

2
lehnt hat, ohne dazu die vor eſchriebene kirchliche und ſtaatliche Bewilligung

So eineingeholt 8 haben. organg dürfte wohl Qaum geſetzli und
Correct ſein!

Linzer „Theol.  prakt. Quartalſchrift,“ III. 1898
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Kirchenvermögen, wie gezeigt, nachtheilig. ber auch die competenten
kirchlichen Aufſichtsorgane mögen thre. mite ten

öniggrätz Dr nton y

* In atales erſehen 1* Gründonnerstag.)
Sempronius iſt als Cooperator auf einer ausgedehnten und beſchwer
lichen Gebirgspfarre thätig Am Gründonnerstag ſoll der Cooperator
das feierliche Amt halten. Zwei Stunden vor Beginn des Hoch

wird der Herr Cooperator noch zu einem Verſehgang gerufen
und omm in aller Eile ganz ermüdet und etwas zerſtreut nach e·
ſchehener Krankentröſtung wieder zur Pfarrkirche zurück Trotz aller
Eile hat ſich Sempronius ſchon eine Viertelſtunde verſpätet; der be
ſorgte Meſsner hat 7 zum Glück“ ſchon den Kelch fürs Hochamt her
gerichtet und auch „aufgelegt“. Sempronius kann aher gleich „über⸗
ſtehen“ und die ſchon ungeduldigen Pfarrleute ſind froh, als
Sempronius eilfertig den Qr tritt Der rgani iſt auch E·
ſchwinder als ſonſt und Sempronius iſt bald bei der heiligen Wand
lung Nach der heiligen Wandlung erinnert ſich Sempronius
zu ſeinem Schrecken, daſs EL eute drei heilige Hoſtien vor ſich auf
dem Corporale liegen Aben ſolle, nämlich eine heilige Geſtalt zur
sumptio für ich; die zweite für die Missa praesanctificatorum
heiligen Charfreitag und die dritte conſecrierte species für die Au  S·
ſetzung der Monſtranze Iim heiligen Grabe ant Charfreitag und ar⸗
amstag ITit begreiflicher Beſtürzung wird Sempronius mit dem
Hochamte des Gründonnerstages fertig und ommt mit zagendem
Herzen in den arrho zurück, ſeinem Chef, dem Pfarrer Titus,
welcher die „Frühmeſſe“ geleſen atte, ber das gehabte Malheur
beim Hochamte zu berichten. Nun wird zwiſchen Pfarrer Tit
und Cooperator Sempronius Rath gehalten, wie etwa das fatale
Verſehen des letzteren repariert werden önnte, ohne daſs C5 die
Pfarrleute merken würden. Herr Pfarrer tu ſpielt in dieſem 0
einen „alten Praktikus“, der ſich überall zu helfen weiß Titus thut
folgendes: Er celebriert Charfreitag eine ſtille Missa de Requiem
und conſecriert hiebei eine zweite große Hoſtie für die Usſetzung
der Monſtranz Iim Grabe Die übrigen Ceremonien des Charfrei⸗

hält Pfarrer tu nach kirchlicher orſchri tu freut
ſich, daſs das olk durch ſein „paſtoral⸗kluges Vorgehen“ von dem
Verſehen Gründonnerstag keine Kenntnis erhalten
Sempronius tadelt die Praxis ſeines errn Arrer und 0 ſich

Charfreitag auf olgende Weiſe geholfen Zur Missa praesancti-
Heatorum 0 Sempronius eine kleine Hoſtie Qus dem Ciborium

und dieſelbe ſummiert. Im Grabe 0 Sempronius NI

Charfreitag das Ciborium zur nbetung ausgeſetzt und ar⸗
ſamstag beim mite eine große Hoſtie für die Usſetzung In der
Monſtranze conſecriert und die Monſtranze Im heiligen Grabe aus  2
geſetzt Es räg ſich nun! Wer hat das 1  ige


